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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mißlichern der gesezg-benden Räthe der helvetischen Republik.

B a n d 11. X». XH.VIII. Lnzern 7 den 7. Jailuar 1799.

Die Subscribenteu, welche mit vier Franken ans die crsicHälfte des zw eiten Bandes des
Republikaners pränumerirt haben, werden ersucht, für die zweite Hälfte desselben,
die mit dem Zistcn S-tük den Anfang nimmt, die Pränumeratio n mit vier Franken,
einzusenden.

Vvltzjehttttgsdirektorjttm. ^

Im Nalnen der helvetischen einen und nntheii
bareu Republik.

B e schl ,t ß.

Das Vellziehungsdirektonuiii, auf die von seinem
Justizminister vorgelegte Frage.- ob die Aussage eines
Agenten ohne welkeres Zeugniß einen rechtsgültigen
Beweis gebe.

Erwägend, daß ein Agent, wenn er in seinen Vcr-
richtungcn begriffen ist, zufolge der ihm durch sein Ann
auferlegten Pflicht handle, und nicht gehalten werden
könne Zeugen dazu zu berufen;

Erwägend, daß auch unter den ehmaligen Regie-
rungen die Aussage eines Beamten derselbe», einen
rechtsgültigen Beweis ausmachte;

Beschließt.-
§. l. Bis ein Gesez der gefezgebenden Räthe hier-

über wird gegeben seyn, soll den Agenten der Regie-
rung in ihren Aussagen über Verrichtung-», welche sie
zufolge der ihnen durch ihr Amt auferlegten Pflicht
thun, voller Glaube beigemessen, und dieselben als ein
rechtsgültiger Beweis angesehen werden.

§. 2. Der Jusiizminister ist beauftragt, diesen Be-
schluß denjenigen Regiermigsstatthaltern mitzutheilen,
welche hierüber in Zweifel stehen könnten.

Also beschlossen in Luzern den vier und zwanzigt
flcn Christmonat des Jahres Eintausend siebenhundert
neunzig und acht. A. i?Y8.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Dberlin.

Im Namen des Direktoriums der Generalsec.
Mo usson.

Im Namen des Ministers der Justiz und Polizei,
Zecrieder, Eckretair.

Ministerium d e r I n s t i z u n d

P 0 l i z e y.

Der Minister der Justiz und Polizey, der
einen und nutheilbaren helvetischen Re«
publik, an die Bürger Negiernngsstatt-
Halter aller Kantone.

Luzeru, den iz. Weinmonat 17Y8.

Bürger Statthalter
Ihr werdet nunmehr das Gese; vom lyten Sep?

tember erhallen haben, welches den geistlichen Corps-
rationen und Individuen einen lebenslänglichen genug?
sameu Unterhalt unter dem Schuze and der Aufsicht der
Regierung zusichert, diesen Unterhalt aber auf cine Wei?
se bedingt, welche dem allgemeinen Interesse des Staa?
tcs und den Bcdürfnißen der Mitglieder dieser Corpo?
rationen gleich angemessen und sur beide gleich beftie?
digend ist. Wenn jenes Interesse auf der einen Seite
dem Gesezgel cr die Pflicht vorschrieb, das Vermögen
aller Geistliche» Gemeinheiten als Eigenthum des Staats
zu erklare», und die Aufnahme neuer Novizen und
Profeffen zu verbieten, Verfügungeil, von denen jedoch
(§. 2. z. 24.) zu Gunsten des öffentlichen Unterrichts
und der Wohlthätigkeit Ausnahmen gemacht werden,
so übernimmt auf der andern Seite der Staat die
Verbindlichkeit, für den Unterhalt aller Mitglieder die?
ser Gemeinheiten auf eine anständige ihrer Würde
angemessene Weise zu sorgen, so verspricht er den
einzelnen Mitgliedern die fernere Verabfolgung der ih?
neu gebührenden Leibgedinge, so verwendet er zu wohl?
thätigen Anstalten oder Unterstützung der ärmer» Cor?
porationen, den Ueberschuß der jährliche« Einnahme der
reichern Klöster und Stifter, Die Handhabung aller
dieser Verfügungen ist der unmittelbaren Verantwort-
lichtest der Verwaltungskammern unterworfen. Jedem
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